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1 Einführung

Aufgrund der zunehmenden Anfragen nach Entwicklungs昀氀ächen für Photovoltaik-Frei昀氀ächenanlagen hat 

die Gemeinde Oelixdorf beschlossen ein „Rahmenkonzept Solar“ für ihr Gemeindegebiet zu erarbeiten.

Grundlage für das Rahmenkonzept sind die Vorgaben und Kriterien des Erlasses des Ministeriums für In-

neres (Grundsätze zur Planung von groß昀氀ächigen Solar-Frei昀氀ächenanlagen im Außenbereich) vom Sep-

tember 2021.

Die Untersuchung erstreckt sich auf das gesamte Gemeindegebiet von Oelixdorf (vgl. Karte 1 „Gemeinde-

gebiet“) und bezieht die angrenzenden Bereiche der umgebenden Gemeinden mit ein, um gegenseitige 

Ein昀氀üsse berücksichtigen zu können und so zu der geforderten gemeindeübergreifenden Betrachtung zu 

kommen.

Abb. 1: Untersuchungsraum (Quelle: Apple Karten)

Die Erstellung des Rahmenkonzeptes ist von Mai 2023 bis Ende 2023 erfolgt und von der Gemeindever-

tretung als informelles Planungsinstrument zur Beurteilung von eingehenden Projektanfragen beschlos-

sen worden.

2 Struktur und Methodik des Rahmenkonzeptes

Das Rahmenkonzept ist gemäß der Vorgaben des o.g. Erlasses erarbeitet worden; es wurde dabei beson-

deres Augenmerk darauf gerichtet, dass die Ausführungen – bei aller Komplexität der Materie – verständ-

lich und nachvollziehbar gehalten sind. Dies betrifft sowohl die Methodik, die Darstellungen und Erläute-

rungen sowie den fachlichen Bewertungs- und gemeindlichen Abwägungsprozess. Die Beachtung sämtli-

cher relevanter Fachkriterien ist dabei gewährleistet. 

Im Ergebnis zeigen sich die aus fachrechtlicher und gemeindlicher Sicht möglichen und sinnvollen Berei-

che, in denen die Entwicklung von Photovoltaik-Frei昀氀ächenanlagen zugelassen werden könnte.

Für die Beurteilung wurden raumordnerische Grundlagen und die Daten des Umweltportals Schleswig-

Holstein herangezogen. Außerdem wurden die vorhandenen gemeindlichen Planungen berücksichtigt.
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Aus dem Katalog der fachrechtlichen Kriterien werden nur diejenigen berücksichtigt und bewertet, die 

tatsächlich im Gemeindegebiet und dessen Umgebung vorhanden sind.

2.1 Ortsbegehung

Um angemessen auf die Gegebenheit vor Ort eingehen und diese in der Planung berücksichtigen zu kön-

nen, wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Der Fokus der Begehung lag dabei auf einer Einschätzung 

des Landschaftsbildes und der Struktur der Landschaft ,um beurteilen zu können, inwieweit das Errichten 

von PV-Frei昀氀ächenanlagen die Eigenart der Landschaft negativ beein昀氀ussen würde. 

3 Planerische Rahmenbedingungen

3.1 Raumordnung

3.1.1 Landesentwicklungsplan (2021)

Energiegewinnung aus solarer Strahlungsenergie entspricht den Klimaschutz- und Energiewendezielen 

von Bund und Land. Ihr Potenzial soll in Schleswig-Holstein, entsprechend den formulierten Grundsätzen 

für die Solarenergie, auf Gebäuden bzw. baulichen Anlagen und auf Frei昀氀ächen in erheblichen Umfang 

ausgebaut werden. Die Entwicklung von raumbedeutsamen PV-Frei昀氀ächenanlagen soll dabei „möglichst 

freiraumschonend sowie raum- und landschaftsverträglich“ erfolgen. Eine Zersiedelung der Landschaft 

soll vermieden werden. Der Landesentwicklungsplan (LEP) stuft PV-Frei昀氀ächenanlagen ab einer Größe 

von vier Hektar nach § 3 Absatz 1 Nr. 6 Raumordnungsgesetz (ROG) als raumbedeutsam ein und formu-

liert weitere Grundsätze und Ziele für ihre raumverträgliche Steuerung.  

Oelixdorf liegt laut LEP sowohl im ländlichen Raum als auch im Entwicklungsraum für Tourismus und Er-

holung. Ob durch die Tourismus- und Erholungsfunktion eine Beeinträchtigung der PV-Entwicklung ent-

steht, ist im weiteren Vorgehen zu prüfen. 

3.1.2 Gemeinsamer Beratungserlass (2021)

Das Ziel der Landesregierung, den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter zu forcieren, erfordert ne-

ben dem Ausbau der Gebäudeanlagen die Entwicklung bestehender und neuer Standorte für Solarener-

gie-Frei昀氀ächen-Anlagen. Der weitere Ausbau soll dabei möglichst raumverträglich erfolgen: Der Ausbau 

der Solarenergie-Anlagen soll auf geeignete Räume gelenkt und die Planung der Standorte geordnet 

und unter Abwägung aller schutzwürdigen Belange erfolgen. Dabei sind vorrangig die Kommunen gefor-

dert. 

Die Landesregierung gibt im Landesentwicklungsplan (LEP) für Solarenergie einen Rahmen, nimmt aber 

keine Ausweisung von Eignungs- oder Vorrang昀氀ächen vor, wie sie aus der Windkraftplanung bekannt 

sind. Der gemeinsame Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt Natur und Digitalisierung vom 

Dezember 2021 soll Hilfestellungen für die planenden Gemeinden sowie die Kreise, Investoren und Pro-

jektentwickler bieten, die in der erforderlichen Bauleitplanung zu beachtenden Belange verdeutlichen 

und Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Solarenergie-Frei昀氀ächen-Anlagen geben. 
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Der Erlass de昀椀niert also die Spielregeln für die Ansiedlung von PV-Anlagen und nennt u.a. Kriterien, die 

zu den Eignungs- bzw. Ausschlusskategorien führen.

3.1.3 Landschaftsrahmenplan Planungsraum III (2020)

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Planungsraum III gibt zum Thema Solarenergie folgende Hin-

weise:  „Aus raumordnerischer Sicht sind groß昀氀ࠀ愃chige Photovoltaikanlagen […] auf kon昀氀iktarme und vor-

zugsweise vorbelastete Standorte zu konzentrieren. Soweit der Errichtung von Photovoltaikanlagen konkur-

rierende raumordnerische Zielsetzungen entgegenstehen, kࠀ漃nnen diese im Einzelfall  Ausschlusswirkun-

gen gegenࠀ甃ber der beabsichtigten Photovoltaiknutzung entfalten. […] Aufgrund der Farbe und Spiege-

lung verࠀ愃ndern Photovoltaikanlagen, insbesondere bei einer rࠀ愃umlichen Konzentration, das Orts- bzw. das 

Landschaftsbild nachhaltig. […] Die Errichtung von Frei昀氀ࠀ愃chenphotovoltaikanlagen entlang von Autobah-

nen und Schienenwegen sowie auf bereits versiegelten Flࠀ愃chen und Konversions昀氀ࠀ愃chen kann negative 

Auswirkungen [auf das Landschaftsbild] mindern. Potenzial昀氀ࠀ愃chenanalysen entlang der Trassenkorridore 

verdeutlichen, dass eine Vielzahl gut und bedingt geeigneter Flࠀ愃chen zu identi昀椀zieren ist, die in ihrer Ge-

samtheit einer ࠀ甃bergemeindlich abgestimmten Steuerung durch die Gemeinden bedarf.“.

Der LRP weist Teile des Gemeindegebiets als Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutz-

gebiets- und Biotopverbundsystems in Form von Verbundachsen aus. Auch werden mehrere Wald昀氀ächen 

dargestellt. Das gesamte Gemeindegebiet liegt innerhalb eines Gebiets mit besonderer Erholungseig-

nung. Die Erholungseignung ist ein im o.g. Beratungserlass genanntes Kriterium bei der Auswahl von PV-

Frei昀氀ächenanlagen, betroffene Flächen unterliegen einer Abwägungs- und Prüferfordernis. Laut LRP be-

昀椀nden sich im Gemeindegebiet zudem klimasensitive Böden, ober昀氀ächennahe Rohstoffe sowie mehrere 

Geotop. Nördlich der Stör liegt ein Hochwasserrisikogebiet (Küstenhochwasser). Aussagen zu besonders 

geeignet Standorten für PV-Frei昀氀ächenanlagen werden im LRP nicht getroffen.

3.1.4 Regionalplan Planungsraum IV (2005)

Im Regionalplan (RP) werden die Aussagen aus dem Landesentwicklungs- und dem Landschaftsrahmen-

plan konkretisiert: Oelixdorf wird als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar-

gestellt,  im Gemeindegebiet  be昀椀nden sich zudem Gebiete mit  besonderer Bedeutung für Natur und 

Landschaft, sowie ein Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Regionalplans für den Planungsraum IV stellte die Erzeugung von 

elektrischer oder thermischer Energie durch Solar-Frei昀氀ächenanlagen noch keine wirkliche Rolle. Deshalb 

昀椀nden sich im Regionalplan keine Ziele und Grundsätze für Solar-Frei昀氀ächenanlagen. 

3.2 Kommunale Planungen

Bisher liegen keine kommunalen Planungen im Bereich PV-Frei昀氀ächenanlagen vor. Am 28.03.2023 hat 

die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen, ein "Rahmenkonzept Solar昀氀ächen" erarbeiten zu las-

sen. 
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3.2.1 Region Itzehoe und Umland

Die Region Itzehoe ist eine Kooperation der Kreisstadt Itzehoe und den 17 Umlandgemeinden. In der 

Zielvereinbarung der Region Itzehoe von 2002 wird das Thema Frei昀氀ächenphotovoltaik noch nicht aufge-

griffen. Entsprechend liegen hier keine Unterlagen, Ziele oder Vorgaben vor.

3.2.2 Gemeindliche Bauleitplanung

Der  Landschaftsplan (LP) der Gemeinde Oelixdorf trifft  keine direkten Aussagen zur Photovoltaik-Nut-

zung. Das Gemeindegebiet setzt sich überwiegend aus Acker- und Grünland昀氀ächen sowie Laub-, Nadel- 

und Mischwald zusammen. Zahlreiche Knicks ziehen sich durch das Gemeindegebiet, der Großteil davon 

liegt nordöstlich der Ortslage. Darüberhinaus werden zahlreiche geschützte Biotope ausgewiesen. 

Es ist zu beachte, dass der LP rund 30 Jahre alt ist und die Darstellungen ggf. nicht mehr aktuell sind. Es 

bedarf einer individuellen Prüfung vor Ort, um die konkreten Gegebenheiten erfassen und beurteilen zu 

können. 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde nennt - wie der LP - keine konkreten Ziele und weist keine 

Flächen für PV-Frei昀氀ächenanlagen aus. Nichtsdestotrotz ist der FNP im weiteren Planungsprozess zu be-

rücksichtigen, da z.B. ausgewiesene Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur P昀氀ege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschafts eine Photovoltaik-Nutzung ausschließen können. 

In den vier rechtswirksamen Bebauungsplänen (BP) der Gemeinde Oelixdorf (BP Nr. 7, 8, 9 und 10) wer-

den weder Ziele genannt noch Flächen für PV-Frei昀氀ächenanlagen ausgewiesen. Allerdings bilden diese 

Gebiete auch einen Ausschluss für PV-Anlagen, da sie für andere Nutzungen, z.B. Wohnbebauung oder 

Landwirtschaft, vorgesehen sind.

3.2.3 Ortsentwicklungskonzept 2012

Im Ortsentwicklungskonzept (OEK) wird das Thema Photovoltaik nicht behandelt. Der Erhalt von Wald- 

und Grün昀氀ächen jedoch wird auf Grund der „einmaligen topographisch–naturräumlichen Situation“ sowie 

den „prägenden Wald昀氀ächen und sonstigen Grün昀氀ächen“ als konkretes Ziel de昀椀niert. Inwieweit eine An-

siedlung von PV-Frei昀氀ächenanlagen in der Gemeinde dieses Ziel beeinträchtigen würden, ist zu prüfen.

4 Fachrechtliche Potenzialraumanalyse

4.1 Fachrechtliche Eignungskriterien

In der ersten Stufe der Abschichtung werden die fachrechtlichen Kriterien identi昀椀ziert und räumlich dar-

gestellt (vgl. Karte 2 „Fachrechtliche Eignungskriterien“) sowie textlich erläutert. 

Die Abschichtung erfolgt gegliedert in Kategorien nach den Vorschriften des o.g. Erlasses:

1. Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung
2. Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis
3. Potenzial昀氀ächen mit Eignung
4. Potenzial昀氀ächen mit besonderer Eignung
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Im Gemeindegebiet Oelixdorf sind innerhalb dieser Kategorien folgende Kriterien vorhanden bzw. zu be-

rücksichtigen; einige Kriterien (wie Naturschutzgebiete und Naturparke) wurden im Untersuchungsgebiet 

erfasst, liegen jedoch nur außerhalb des Gemeindegebiets und werden im Weiteren nicht berücksichtigt. 

4.1.1 Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung

• Schwerpunktbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems Schleswig-Holstein ge-

mäß § 20 BNatSchG i. V. m. § 12 LNatSchG:

Der Großteil des südlichen Gemeindegebiets stellt einen Schwerpunktbereich des Biotop-

verbundsystems dar. 

• Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete):

Im Süden wird Oelixdorf durch die Stör begrenzt. Sie ist als FFH-Gebiet ausgewiesen. Ein 

weiteres FFH-Gebiet liegt an der Grenze zu Winseldorf, ein rund 250 m breiter Streifen west-

lich der Rantzau. 

• Gewässerschutzstreifen nach § 61 BNatSchG i. V. m. § 35 LNatSchG:

Rund um Gewässer erster Ordnung sowie stehenden Gewässern mit einer Größe über 1 ha 

ist ein 50 m breiter Schutzstreifen freizuhalten. Der nördliche Schutzstreifen der Stör liegt im 

Gemeindegebiet von Oelixdorf und an der Straße „Großer Teichsweg“ im Osten der Ge-

meinde liegen zwei Teiche, für die ebenfalls ein Gewässerschutzstreifen freizuhalten ist. 

• Wald昀氀ächen gemäß § 2 LWaldG sowie Schutzabstände zu Wald gemäß § 24 LWaldG (30 m): 

In Oelixdorf liegen mehrere Wald昀氀ächen. Die größte Fläche, der Breitenburger Forst, liegt 

südlich der Ortslage und reicht bis an die L116 (Breitenburger Weg). 

4.1.2 Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis

• Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG 
Im Gemeindegebiet bestehende Landschaftsschutzgebiet sind die Bereiche „Charlottenhö-

he“, „Gehege Über-Stör“ und „Bornbusch“. Für die Errichtung baulicher Anlagen aller Art ist 

eine  Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde des  Kreises Steinburg  nötig.  Die 

Erlangung  einer  solchen  Genehmigung  wird  als  schwierig  eingeschätzt,  da  durch  ein 

Solarfeld das Landschaftsbild und das Potenzial für die Naherholung deutlich beeinträchtigt 

würde.
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• Verbundbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems Schleswig-Holstein gemäß 

§ 21 BNatSchG i. V. m. § 12 LNatSchG:

Zwei Biotopverbundachsen liegen im Gemeindegebiet. Die erste verläuft entlang des Oelix-

dorfer Grabens und ist rund 100 m breit. Die zweite Achse verläuft entlang der Rantzau und 

ragt fast 400 m weit ins Oelixdorfer Gemeindegebiet.  Beide Achsen stellen innerhalb des 

landwirtschaftlich genutzten Landschaftsauschnitts bedeutsame Elemente dar.

• Dauergrünland auf Moorböden und Anmoorböden gemäß De昀椀nition nach § 3 Abs. 1 Dauer-

grünlanderhaltungsgesetz (DGLG):

Gemeint sind hier Grünland昀氀ächen, für die das Verbot der Umwandlung von Dauergrünland 

in Ackerland gilt. Aus dem genannten Katalog sind zwei Typen im Gemeindegebiet vorhan-

den. Dies sind zum einen Moorböden aus Torfen mit mindestens 30 Prozent organischer Sub-

stanz und mindestens 30 cm Mächtigkeit innerhalb von 20 cm unter Geländeober昀氀äche be-

ginnend und Anmoorböden mit mindestens 15 Prozent organischer Substanz in einer Mäch-

tigkeit von mindestens 10 cm innerhalb der obersten 40 cm unter Geländeober昀氀äche. 

• Bevorratende, festgesetzte und /  oder bereits  umgesetzte Kompensationsmaßnahmen ge-

mäß §§ 15 ff. BNatSchG:

Im Gemeindegebiet existieren  einige  Kompensations昀氀ächen sowie Ökokonten. Deren Um-

widmung kann nur in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde unter Abwägung al-

ler Belange erfolgen. Ggf. würde dadurch auch ein zusätzlicher Ausgleich erforderlich.

• Flächen mit besonderer Wahrnehmung der Bodenfunktionen gemäß §§ 2, 7 Bundesboden-

schutzgesetz (BBodSchG), insbesondere der natürlichen Bodenfunktionen:

Oelixdorf weist mehrere Flächen mit hoher bis sehr hoher bodenfunktionaler Gesamtleistung 

auf. Der Großteil der Flächen liegt zwischen der Stör und der L116, ein kleiner Teil an Flächen 

mit hoher Bodenfunktion liegt nordöstlich der Ortslage. 

• Schützenswerte geologische und geomorphologische Formationen (Geotope, die sich durch 

ihre besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart, Form oder Schönheit aus-

zeichnen):

Ein Teil des Geotops Kl047 (Kliffe Oeschenbüttel – Kellinghusen – Mühlenbarbek, Winseldorf – 

Itzehoe, Krempermoor – Dägeling) liegt in Oelixdorf. Er erstreckt sich in Form eines 200 bis 

400 m breiten Streifens nördlich der L116 von der Grenze zu Itzehoe, entlang der Grenze zu 

Kollmoor bis kurz vor die östliche Gemeindegrenze Oelixdorfs. 

• Landwirtschaftlich genutzte Flächen, je höher die Ertragsfähigkeit, desto größer ist die Ge-

wichtung:

Im Gemeindegebieten liegen einige Flächen die, regional betrachtet, eine hohe Ertragsfähig-

keit aufweisen. Die Flächen liegen – wie die Flächen mit hoher bodenfunktionaler Gesamtleis-

tung – zwischen der Stör und der L116 sowie nordöstlich der Ortslage Oelixdorf.
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• Bereiche mit einem baulich und siedlungsstrukturell wenig vorbelasteten Landschaftsbild.

Zur Sicherung und Entwicklung des Freiraumes ist eine Zersiedlung der Landschaft zu vermei-

den. Weite Teile der Gemeindegebiete weisen ein wenig vorbelastetes Landschaftsbild auf, 

gerade im Bereich nordöstlich der Ortslage liegen topographisch interessante Grünland昀氀ä-

chen, die noch nicht durch Bebauung ö.ä. eingeschränkt sind. 

• Kulturdenkmale und Schutzzonen gemäß § 2 Absatz 2 und 3 DSchG (Baudenkmale, archäolo-

gische  Denkmale,  Gründenkmale,  Welterbestätten,  Pufferzonen,  Denkmalbereiche,  Gra-

bungsschutzgebiete),  einschließlich  ihrer  Umgebungsbereiche sowie  Bereiche,  von denen 

bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten, dass sich dort Kulturdenkmale be昀椀nden:

Es gibt in Oelixdorf drei Kulturdenkmale, alle liegen innerhalb des Siedlungsgebiets und ber-

gen von daher keinen Kon昀氀ikt. Auch das Naturdenkmal (eine 450 Jahre alte Flatterulme) stellt 

keinen Kon昀氀ikt dar, da es in einem Wald liegt. 

• Flächen zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-

wertes von Natur und Landschaft im Sinne § 1 Absatz 4 BNatSchG (insbesondere historisch 

gewachsene Kulturlandschaften mit ihren historisch überlieferten Landschaftselementen, wie 

z. B. Knicks, Beet- und Grüppenstrukturen sowie strukturreiche Agrarlandschaften, vgl. Land-

schaftsrahmenplan Schleswig-Holstein):

Das gesamte Gemeindegebiet von Oelixdorf besitzt eine besondere Erholungseignung. In-

wieweit Teile davon trotzdem einer FPV-Nutzung zugeführt werden können, wurde durch eine 

Ortsbegehung (s. Kap. 5+6) geprüft.

• Schutz- und Pufferbereiche zu den unter 4.1.1 genannten Flächen und Schutzgebieten:

Zu den Biotopschwerpunktbereichen wird ein 100 m breiter Schutzstreifen freigehalten, der 

Schutzabstand zu den FFH-Gebieten beträgt 50 m. Da die Wald昀氀ächen bereits gemäß § 24 

LWaldG einen Schutzabstand von 30 m erhalten, ist hier kein weiterer Puffer vorgesehen. 

4.1.3 Geeignete Standorte – Potenzial昀氀ächen mit Eignung

• Flächen ohne fachrechtliche Ausschlusswirkung und ohne besonderes Abwägungs- und Prü-

ferfordernis:

Im Gemeindegebiet von Oelixdorf liegen keine Flächen ohne Abwägungs- und Prüferforder-

nis, da die gesamte Gemeinde innerhalb eines Gebiets mit besonderer Erholungseignung 

liegt – einem im Solarerlass genannten Prüfkriterium.

4.1.4 Geeignete Standorte – Potenzial昀氀ächen mit besonderer Eignung

• Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen mit überregio-

naler Bedeutung:

Im Gemeindegebiet liegen keine Flächen mit besonderer Eignung für die Photovoltaiknut-

zung. 
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4.2 Schutz der Siedlungsbereiche

Neben den vorgenannten Kriterien werden zur Vermeidung von Kon昀氀ikten mit der Wohnnutzung um die 

Siedlungsbereiche Puffer昀氀ächen in unterschiedlicher Tiefe (Ortslage 200 m, Splittersiedlungen 100 m 

und Ho昀氀agen 50 m) festgelegt.

Innerhalb dieser Puffer昀氀ächen sollen keine Solar昀氀ächen entstehen. Die entsprechenden Bereiche sind in 

den Karten dargestellt. Diese gewählten Abstände stellen zwar kein "hartes" Kriterium gemäß Erlass dar 

und sind von daher je nach Lage, Topogra昀椀e etc. variabel. Die Gemeinde Oelixdorf hat sich für die Ein-

haltung der genannten Abstände ausgesprochen.

4.3 Fachrechtliche Eignungskategorien

Die vorangegangene Analyse stellt die grundsätzliche Eignung der Teile der Gemeindegebiete für die 

Entwicklung von Solar昀氀ächen differenziert nach den fachrechtlichen Eignungskriterien dar. So lässt sich 

für jede Fläche erkennen, welche Kriterien dort jeweils zu berücksichtigen sind. 

Der Nachteil dieser differenzierten Darstellung der Kriterien ist eine teilweise schwierig lesbare Karten-

darstellung. Aus diesem Grund und um zu einem aussagefähigen Ergebnis zu gelangen, werden die Kri-

terien kategorisiert. Danach ergeben sich aus der Bewertung nach den Beurteilungskriterien für Oelixdorf 

folgende Eignungskategorien (vgl. Karte 3 „Fachrechtliche Eignungskategorien“; Darstellung nach Ampel-

system):

Eignungskategorie 1 (rot): Keine Eignung

Diese Flächen scheiden für eine FPV-Nutzung aus.

Eignungskategorie 2 (gelb): Mögliche Eignung – Eignungsprüfung erforderlich

Die Frage, ob diese Flächen für eine FPV-Nutzung geeignet sind, muss durch weitergehende Untersu-

chungen bzw. Abstimmungen mit den jeweils zuständigen Fachbehörden geklärt werden. Eine FPV-Nut-

zung ist eventuell nach entsprechendem positivem Prüfergebnis möglich bzw. unterliegt der Abwägung 

gemeindlicher Kriterien/ Interessen.

Teilweise ist hier eine „Grundsätzliche Eignung“ formuliert, da bereits bei erster Betrachtung erkennbar 

ist, dass das jeweils zu beachtende fachrechtliche Kriterium durch eine FPV-Nutzung nicht beeinträchtigt 

würde. Die weitergehende Prüfung dieser Kriterien erfolgt in Kapitel 5 „Fachliche Prüfung von möglichen 

Eignungs昀氀ächen“.

Eignungskategorie 3 (grün): Eignung

Es bestehen keine fachrechtlichen Einwände gegen eine FPV-Nutzung; die Nutzung ist möglich. Diese Ka-

tegorie ist - wie vorstehend schon erläutert - in Oelixdorf nicht vorhanden. 
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Die fachrechtliche Kategorisierung stellt sich im Einzelnen folgendermaßen dar:

1) Vorhandene Flächen

mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung 
Eignung / Prüfungserfordernis 

Schwerpunktbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsys-

tems
Keine Eignung 

FFH-Gebiete Keine Eignung 

Gewässerschutzstreifen Keine Eignung 

Wald昀氀ächen sowie Schutzabstände zu Wald (30 Meter) Keine Eignung 

2) Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis Eignung / Prüfungserfordernis 

Verbundbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems 

Schleswig-Holstein

• Eine Verbundachse ziehen sich durch die Gemeinde

Grundsätzliche Eignung – 

Eignungsprüfung erforderlich

➢ Untersuchung der Auswir-
kungen auf Schutzziele

Dauergrünland auf Moorböden und Anmoorböden gemäß Dauer-

grünlanderhaltungsgesetz (DGLG) 

• Dauergrünland darf i.d.R. nicht in Ackerland umgewandelt 

werden 

• Dauergrünland dient dem Anbau von Gras oder anderen 

Grünfutterp昀氀anzen und darf seit mind. fünf Jahren nicht teil 

der Fruchtfolge gewesen sein 

• Moor- und Anmoorböden sind erst ab einer bestimmten 

Mächtigkeit relevant 

Grundsätzliche Eignung 

➢ Solaranlagen sind weniger in-

vasiv als landwirtschaftliche Nut-

zung. Die Funktion des Dauer-

grünlands würde mit FPV erhal-

ten bleiben. 

Bevorratende, festgesetzte und / oder bereits umgesetzte Kompen-

sationsmaßnahmen

• Im Gemeindegebiet existieren mehrere Kompensations-

昀氀ächen und Ökokonten

Grundsätzliche Eignung – 

Eignungsprüfung erforderlich

➢ Abstimmung mit UNB; Abwä-

gung der Belange; ggf. zu-

sätzlicher Ausgleich erforder-

lich

Flächen mit besonderer Wahrnehmung der Bodenfunktionen, ins-

besondere der natürlichen Bodenfunktionen 

• In Oelixdorf liegen einige Flächen mit hoher bis  sehr hoher 

bodenfunktionaler Gesamtleistung 

Grundsätzliche Eignung 

s. Moor- / Anmoorböden

Schützenswerte geologische und geomorphologische Formationen 

(Geotope)

Grundsätzliche Eignung – 

Eignungsprüfung erforderlich
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• Das Geotop „Kl047 Winseldorf – Itzehoe“ liegt im Gemeinde-

gebiet

➢ Untersuchung der Auswir-

kungen auf Schutzziele

Landwirtschaftlich genutzte Flächen, je höher die Ertragsfähigkeit, 

desto größer ist die Gewichtung

• In Oelixdorf liegen mehrere Flächen mit hoher Ertragsfähig-

keit (regional bewertet)

Grundsätzliche Eignung – 

Eignungsprüfung erforderlich

➢ Untersuchung der tatsächli-

chen Ertragsfähigkeit vor Ort

Bereiche mit einem baulich und siedlungsstrukturell wenig vorbelas- 

teten Landschaftsbild.

• Zur Sicherung und Entwicklung des Freiraumes ist eine Zer-

siedlung der Landschaft zu vermeiden. 

Mࠀ漃gliche Eignung – 

Eignungsprüfung erforderlich

➢ Untersuchung der 

Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild

Flächen zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

• Oelixdorf liegt komplett in einem Gebiet mit besonderer Er-

holungseignung

Mࠀ漃gliche Eignung – 

Eignungsprüfung erforderlich

➢ Untersuchung der 

Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild und die Erho-

lungseignung

Schutz- und Pufferbereiche zu den unter 1 genannten Flächen und 

Schutzgebieten (Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung)

• Rund um die Ausschluss昀氀ächen wird ein 50 m breiter Schutz-

abstand eingehalten

Grundsätzliche Eignung – 

Eignungsprüfung erforderlich

➢ Untersuchung der Auswir-

kungen auf Schutzziele

5 Weitergehende fachliche Prüfung von grundsätzlichen / mࠀ漃glichen Eignungs昀氀ächen

Sämtliche Flächen, die in der ersten Kategorisierung als Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüf-

erfordernis gekennzeichnet wurden, sind anschließend weitergehend untersucht worden. 

Dazu wurde auf der Grundlage von Erfahrungen aus bereits gebauten und schon länger in Betrieb be-

昀椀ndlichen Anlagen sowie einer Ortsbegehung beurteilt, wie weit eine PV-Nutzung die Flächen tatsächlich 

beein昀氀ussen würden, bzw. ob es zu negativen Auswirkungen kommen könnte. 

Ist eine negative Auswirkung zu erwarten, wird der Status der Fläche von „Fläche mit Prüferfordernis“ auf 

„Fläche mit  Ausschlusswirkung“ (Rot  -  Eignungseinschränkung) gestellt.  Wenn keine Beeinträchtigung 

entsteht, wird der Status auf „Fläche mit möglicher Eignung“ (Grün) geändert. Einige Kriterien können in 

diesem Schritt nicht abschließend beurteilt werden, da es einer noch tiefergehenden Prüfung bedarf. Sie 

behalten ihren Status als Prüf昀氀äche (Gelb - „Grundsätzliche Eignung“) bei. 
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Im einzelnen ergeben sich durch diese Prüfung folgende Veränderungen bei den in Kapitel 4 genannten 

Eignungs昀氀ächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis:

Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis Eignung / Prüfungserfordernis 

Verbundbereiche des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems 

Schleswig-Holstein

• Verbundachsen bilden naturschutzfachlich und aus Sicht von 

Landschaftsbild und Naherholung wichtige Strukturelemente

• Da ausreichend Eignungs昀氀ächen zur Verfügung stehen, sol-

len alle Verbundbereiche erhalten bleiben.

Eignungseinschränkung

➢ keine FPV-Nutzung

Dauergrünland auf Moorböden und Anmoorböden gemäß Dauer-

grünlanderhaltungsgesetz (DGLG) 

• Die Funktion des Dauergrünlands würde mit FPV erhalten 

bleiben; weniger invasiv als landwirtschaftliche Nutzung.

• FPV-Nutzung nur, wenn keine ausreichenden Eignungs昀氀ä-

chen vorhanden

Grundsätzliche Eignung

➢ Nutzung nur, wenn keine aus-

reichenden anderen Flächen zur 

Verfügung stehen

Bevorratende, festgesetzte und / oder bereits umgesetzte Kompen-

sationsmaßnahmen

• Es ist möglich, dass Kompensations昀氀ächen durch PV-Anla-

gen nicht beeinträchtigt und in ihrer Funktion erhalten blei-

ben. Eine individuelle Prüfung ist nötig.

Grundsätzliche Eignung

➢ Nutzung nur, wenn keine aus-

reichenden anderen Flächen zur 

Verfügung stehen

Flächen mit besonderer Wahrnehmung der Bodenfunktionen, ins-

besondere der natürlichen Bodenfunktionen 

• Eine Beeinträchtigung der Bodenfunktion durch Solaranla-

gen ist nicht zu erwarten.

• FPV-Nutzung nur, wenn keine ausreichenden Eignungs昀氀ä-

chen vorhanden

Grundsätzliche Eignung

➢Nutzung nur, wenn keine aus-

reichenden anderen Flächen zur 

Verfügung stehen

Schützenswerte geologische und geomorphologische Formationen 

(Geotope)

• Aufgrund der ausgeprägten Topogra昀椀e, des überwiegend 

strukturreichen Bewuchses sowie der Fernwirksamkeit der 

Flächen soll von einer FPV-Nutzung abgesehen werden.

Eignungseinschränkung

➢  keine FPV-Nutzung

Landwirtschaftlich genutzte Flächen, je höher die Ertragsfähigkeit, 

desto größer ist die Gewichtung

• Die Flächen im Störtal kommen aufgrund vielfältiger Überla-

gerung von Kriterien nicht für eine FPV-Nutzung in Frage. 

• Im Geestbereich sollen solche Bereich aufgrund der ansons-

ten eher kargen Böden ebenfalls freigehalten werden.

Eignungseinschränkung

➢  keine FPV-Nutzung
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Bereiche mit einem baulich und siedlungsstrukturell wenig vorbelas- 

teten Landschaftsbild.

• Wie weit das Landschaftsbild durch PV-Anlagen beeinträch-

tigt werden würde, hängt sehr von der Lage, der Geländenei-

gung sowie der Eingrünung durch vorhandene Knicks ab

Mࠀ漃gliche Eignung

➢ Differenzierte Betrachtung er-

forderlich

Flächen zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

• Wie weit die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erho-

lungswert von Natur und Landschaft durch PV-Anlagen be-

einträchtigt werden würde, hängt sehr von der Lage, der Ge-

ländeneigung sowie der Eingrünung durch vorhandene 

Knicks ab

Mࠀ漃gliche Eignung

➢ Differenzierte Betrachtung er-

forderlich

Schutz- und Pufferbereiche zu den unter 1 genannten Flächen und 

Schutzgebieten

• Es ist zu prüfen, ob die Schutzwirkung der Abstands昀氀ächen 

durch PV-Anlagen gemindert wird. 

Grundsätzliche Eignung

➢ Nutzung nur, wenn keine aus-

reichenden anderen Flächen zur 

Verfügung stehen

Die räumliche Darstellung der weitergehend ge昀椀lterten Eignungs昀氀ächen, Prüf昀氀ächen und Ausschluss昀氀ä-

chen erfolgt in Karte 4 „Fachrechtliche Eignungskategorien nach Bewertung“.

6 Vorläu昀椀ge Identi昀椀zierung von Eignungsbereichen

Nach der o.g. Prüfung lassen sich im Gemeindegebiet erste Eignungsbereiche identi昀椀zieren. In diesen 

Bereichen ist eine PV-Nutzung am ehesten möglich. 

Weite Teile des Gemeindegebiets stellen sich entweder als Siedlungsbereich oder aber als - teilweise 

mehrfach mit den entsprechenden Kriterien überlagerte – Ausschluss昀氀ächen dar. Da also im gesamten 

Gemeindegebiet keine Potenzial昀氀ächen mit uneingeschränkter oder gar vorrangiger Eignung vorhanden 

sind, kommen grundsätzlich nur die Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis für Frei昀氀ä-

chen-PV in Frage.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich sehr deutlich, dass nur der nordöstliche Teil des Gemeindegebietes 

Bereiche aufweist, in denen eine Nutzung als Frei昀氀ächen-PV möglich ist. Hier ist durch eine intensive Orts-

begehung erkundet worden, wo die Kriterien „Landschaftsbild“ und „Naherholung“ eine tatsächliche Nut-

zung zulassen.

Es zeigt sich, dass einige Ackerschläge vorhanden sind, die diesen Kriterien nicht zuwiderlaufen und von 

daher gut geeignet sein können. Es handelt sich fast ausschließlich um eben gelegene Mais-Äcker, die 

rundum von dichten Knicks umgeben sind und sich so dem Blick von außen entziehen. Zudem sind sie 

von der Ortslage wie auch von der B 206 über verschiedene Spurbahnen gut erreichbar.
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Eine Übersicht dieser Bereiche mitsamt einer Erläuterung, warum diese Bereiche geeignet sind und ande-

re nicht, ist auf der nachstehenden (vorläu昀椀gen) Karte 4a „Fachrechtliche Eignungskategorien mit mࠀ漃gli-

chen Eignungsbereichen“ zu 昀椀nden. Dies stellt die Grundlage für die interkommunale Abstimmung (vgl. 

Kap. 7) dar.

Die gekennzeichneten vorläu昀椀gen Eignungsbereiche haben folgende Größe:

Bereich a b c d e f g h i j k l

Größe (ha) 14 26 9 10 9 1 3 5 4 5 4 10

Daraus ergibt sich in Summe dieser vorläu昀椀ge Flächenanteil am Gemeindegebiet: 

Größe 

Gemeindegebiet

Größe der vorläu昀椀gen

Eignungsbereiche (ca,.)

Anteil der vorläu昀椀gen Eignungsbe-

reiche am Gemeindegebiet

1.047 ha 100 ha  ca. 10 %

Hinweis:  
Die vorgenannten Angaben stellen den vorläu昀椀gen Stand dar und bilden die Grundlage für die interkom-
munale  Abstimmung  und  die  endgültige  Festlegung  der  Eignungsbereiche  und  der  gemeindlichen 
"Spielregeln" für die Entwicklung von Frei昀氀ächen-Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet Oelixdorf.
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7 Interkommunale Abstimmung und gemeindliche Abwägung

7.1 Erfordernis der interkommunalen Abstimmung

Für die Planung von Frei昀氀ächen-PVA kommt dem interkommunalen Abstimmungsgebot des § 2 Abs. 2 

BauGB besondere Bedeutung zu. Die Planungen benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustim-
men. Dies hat im Rahmen der Bauleitplanung in den Beteiligungsschritten der frühzeitigen Beteiligung 
(§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB) und der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) u. § 4 (2) BauGB) zu erfolgen. 

Darüber hinaus sollen Planungen zu Solar-Frei昀氀ächenanlagen auch nach Ziff. 4.5.2 Abs. 4 LEP-Fortschrei-

bung 2021 möglichst gemeindegrenzenübergreifend abgestimmt werden, um räumliche Überlastungen 
durch zu große Agglomerationen von Solar-Frei昀氀ächenanlagen zu vermeiden. Nach Ansicht des Ministeri-
ums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport , Abteilung Landesplanung genügt die reguläre Beteili-
gung im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1, 2 BauGB nicht den Anforderungen an eine solche ge-
meindegrenzenübergreifende Abstimmung.

Im Landesentwicklungsplan (LEP 2021) ist in Ziffer 3.4.2 Absatz 5 der Grundsatz formuliert, dass für grö-
ßere raumbedeutsame Solar-Frei昀氀ächenanlagen ab einer Größe von 20 Hektar in der Regel ein Raumord-
nungsverfahren (ROV) durchgeführt werden soll. Die Landesregierung hat zwar am 13.09.2022, bezogen 
auf diesen Grundsatz des LEP beschlossen, auf ROV für Frei昀氀ächen-Solaranlagen bei einer Einzelplanung 
oder bei Agglomerationsplanungen von Gemeinden zu verzichten; gleichwohl besteht die Möglichkeit, in 
besonderen Einzelfällen mit absehbar sehr großen Raumnutzungskon昀氀ikten (z.B. außergewöhnlicher Grö-
ße oder der Lage in einem besonders kon昀氀iktträchtigen Raum) im Ausnahmefall trotzdem ein Raumord-
nungsverfahren auf Basis von § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. § 14 Landesplanungsgesetz (La-
PlaG) durchzuführen. 
Gemeindegrenzen übergreifende Plankonzepte sind in diesem Zusammenhang nach wie vor am besten 

geeignet, um potenzielle Kon昀氀iktlagen groß昀氀ächiger Planungen und Agglomerationen, die im Kontext 

mehrerer Planungen benachbarter Gemeinden entstehen könnten, zu beschreiben und planerisch zu be-

werten. 

7.2 Durchführung der interkommunalen Abstimmung

Aus vorgenannten Gründen sind die Nachbargemeinden im Sinne der gemeindeübergreifenden Abstim-
mung mit den Aussagen des gemeindlichen Rahmenkonzeptes beteiligt worden; im Rahmen dieser Ab-
stimmung wurden die Nachbargemeinden gebeten, Aussagen dazu zu treffen,

• inwieweit sie die Darstellung der potenziellen PV-Eignungsbereiche in Ihrem jeweiligen Gemein-
degebiet nachvollziehen können,

• inwieweit sich dabei ihre gemeindlichen Interessen widerspiegeln,

• ob es gemeindeseits grundsätzlich den Wunsch der Ansiedlung von PV-Anlagen in ihrem Ge-
meindegebiet gibt (wenn ja, wo?) und

• ob in ihrem Gemeindegebiet konkrete Ansiedlungswünsche von Landeigentümern, Projektent-
wicklern oder sonstigen Investoren existieren (wenn ja, wo?).

Beteiligt wurden mit Schreiben vom 18.07.2023 (s. Anlage 1) die Gemeinden:

• Münsterdorf, Breitenburg, Kronsmoor, Kollmoor (Amt Breitenburg)

• Schlotfeld, Winseldorf (Amt Itzehoe-Land)

• Stadt Itzehoe
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Neben den direkt angrenzenden Nachbarkommunen ist auch der Kreis Steinburg beteiligt worden, um 

von dort eine Beurteilung der jeweils betroffenen Fachaspekte zu bekommen und Kenntnis über Planun-

gen bzw. Projekte zu erhalten, die den Aussagen des Konzeptentwurfes evtl. widersprechen.

7.3 Ergebnis der interkommunalen Abstimmung

Die beteiligten Gemeinden haben fast ausnahmslos auf das o.g. Schreiben geantwortet (s. Anlage 2) und 
bestätigen, dass sie die Aussagen des Rahmenkonzeptes nachvollziehen können. Aus der gemeindeüber-
greifenden Abstimmung ergibt sich, dass derzeit in den Nachbargemeinden keine konkreten Solarpark-
planungen bestehen. Grundsätzlich sieht sich keine der Nachbargemeinden durch die Planung der Ge-
meinde Oelixdorf in ihren zukünftigen Entwicklungsabsichten beeinträchtigt.

Die Gemeinde Schlotfeld sieht die Abstände der (vorläu昀椀gen) Eignungs昀氀ächen d und e zu den Siedlungs-
bereichen als zu gering an. Aus Gründen des Sichtschutzes wird von dort angeregt, die Eignungs昀氀ächen 
in Richtung der Siedlungs昀氀ächen komplett einzugrünen. Es wird seitens der Gemeinde Schlotfeld davon 
ausgegangen, dass im Rahmen der späteren Bauleitplanverfahren ein Blendgutachten erstellt wird, um 
eine Blendwirkung auf den Verkehr und die Wohngrundstücke auszuschließen.
> Die Anmerkungen der Gemeinde Schlotfeld werden bei dem Rahmenkonzept und späteren Projektpla-

nungen berücksichtigt.

Die Stadt Itzehoe sieht sich insbesondere durch die direkt an der Gemeindegrenze liegenden vorläu昀椀gen 
Eignungsbereiche a - d berührt. Es wird von dort erwartet, dass die Belange des Landschaftsbildes auch 
auf Itzehoer Stadtgebiet ausreichend berücksichtigt werden.
> Die Belange des Landschaftsbildes auf Itzehoer Stadtgebiet sind bereits berücksichtigt, da die genann-
ten Eignungsbereiche durch bestehende Knicks mit hohem Überhälteranteil wirksam eingegrünt sind. 

Seitens der Fachabteilungen des Kreises Steinburg sind diverse Hinweise gegeben worden. Die für die 
Festlegungen des Rahmenkonzeptes relevanten Aspekte sind:
• Flächenauswahl und -größe 

Grundsätzlich sollte die Gemeinde im weiteren Verlauf Überlegungen zu der maximal zulässigen Ge-
samtgröße aller potenziellen Solarpark昀氀ächen im Gemeindegebiet anstellen. Die Größenordnung 
des genannten Flächenanteils von 10 % sollte ggf. nach unten korrigiert werden. 

• Blendwirkungen
Um potenzielle, verkehrs- und gesundheitsgefährdende Blendwirkungen der Anlagen im Voraus aus-
schließen zu können, ist für jedes Vorhaben ein Blendgutachten zu erstellen.

• Denkmalschutz
Bei der Beurteilung konkreter Projekt昀氀ächen ist der aktuelle Stand der Denkmalliste zu beachten. Tei-
le des Untersuchungsraumes sind zudem archäologische Interessensgebiete.

• Naturschutz
Es werden sehr konkrete Hinweise zur Eignung der vorläu昀椀gen Eignungsbereiche gegeben. Diese 
Hinweise beziehen sich auf den Erhalt von Knicks und die Berücksichtigung von Wildwechselberei-
chen sowie naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen und Strukturen. Außerdem werden noch allge-
meine Hinweise zur Ausgestaltung von Solarparks gegeben.

> Die genannten Hinweise werden weitestgehend berücksichtigt, es erfolgt die Reduzierung von Eig-
nungsbereichen, Knicks werden erhalten und die Aspekte des Wildwechsels 昀椀nden bei dem Zuschnitt der 
Eignungsbereiche entsprechende Beachtung.

17



Gemeinde Oelixdorf Erläuterungsbericht

Rahmenkonzept Solar昀氀ächen Februar 2024

Gemeindliche Abw  ägung der vorgetragenen Hinweise und weiterer Erkenntnisse  
In der Abwägung der vorgenannten Aspekte und Hinweise nimmt die Gemeinde Oelixdorf entsprechen-
de Anpassungen an den vorläu昀椀gen Eignungsbereichen vor. Diese Anpassungen und deren Hintergrün-
de sind in der Karte 5 "Eignungsbereiche nach kommunaler Abstimmung" dargestellt.

Im Einzelnen ergeben sich bei den vorläu昀椀gen Eignungsbereichen folgende Veränderungen gegenüber 
der vorläu昀椀gen Einschätzung:

Bereich Abwägung Ergebnis

a Im westlichen Teil verläuft ein Knick von Norden nach Sü-
den. Dieser wird erhalten und als westliche Abgrenzung 
des Bereiches genutzt.

Reduzierung von 14 ha auf 11 ha
Zukünftig Eignungsbereich A

b Im westlichen Teil bestehen nur sehr schmale Flurstücke, 
die  jeweils  durch  Knicks  eingefasst  sind.  Abzüglich  des 
einzuhaltenden  Knickabstands  verbleiben  dadurch  dort 
nur sehr schmale verwertbare Streifen.

Reduzierung von 26 ha auf 20 ha
Zukünftig Eignungsbereich B

c-e Hier besteht ein vielgenutzter Wildwechselbereich. Es soll 
ein entsprechende Wildkorridor freigehalten werden.

Zu den Siedlungsbereichen der Gemeinde Schlotfeld soll 
ein größerer Abstand eingehalten werden.

Andere Zuschnitte der Eignungs-
bereich und Reduzierung von ins-
gesamt 28 ha auf 14 ha

Zukünftig Eignungsbereiche C - E

f, g, i Die Bereiche sind zu kleinteilig und liegen zu nah an der 
Ortslage.

Wegfall (insgesamt 8 ha)

h Der Bereich wird als Bestandteil des großen fernwirksa-
men und damit für das Landschaftsbild bedeutsamen Ge-
samtbereiches zwischen dem Waldgebiet "Tannenkoppel" 
und der Ortslage angesehen.

Wegfall (insgesamt 5 ha)

j, k Bereiche werden als sehr gut geeignet angesehen, da 
durch dichte Knickstrukturen vor negativen Auswirkungen 
auf das umgebende Landschaftsbild geschützt.

Günstige Lage an vorgesehener Leitungstrasse (Mühlen-
weg) Richtung Einspeisepunkt Kellinghusen.

Festhalten an den Abgrenzungen 
(insgesamt 10 ha)

Zukünftig Eignungsbereich F + G

l Der Bereich liegt zu nah an der Ortslage und grenzt an der 
östlichen Seite an den naturnahen Bereich des Oelixdorfer 
Grabens mit den Gewässern an

Wegfall (10 ha)

neu Bereiche werden als sehr gut geeignet angesehen, da 
durch dichte Knickstrukturen vor negativen Auswirkungen 
auf das umgebende Landschaftsbild geschützt.

Günstige Lage an vorgesehener Leitungstrasse (Mühlen-
weg) Richtung Einspeisepunkt Kellinghusen.

Darstellung als Eignungsbereiche 
H + I (insgesamt 7 ha)
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8 Entwicklungskonzept Solar昀氀ächen

8.1 Eignungsbereiche für Frei昀氀ächen-Photovoltaikanlagen

Aus dem vorstehenden fachlichen Abschichtungs- und gemeindlichen Abwägungsprozess ergibt sich das 
Entwicklungskonzept Solar昀氀ächen der Gemeinde Oelixdorf, dessen räumliche Darstellung in der gleich-
namigen Karte 6 erfolgt. 

Die darin gekennzeichneten Eignungsbereiche haben folgende Größe:

Bereich A B C D E F G H I

Größe (ha) 11 20 3 5 6 5 5 3 4

Daraus ergibt sich in Summe dieser Flächenanteil am Gemeindegebiet: 

Größe 

Gemeindegebiet

Größe der 

Eignungsbereiche 

Anteil der Eignungsbereiche 

am Gemeindegebiet

1.047 ha 62 ha  ca. 6 %

Innerhalb dieser Eignungs昀氀ächen darf  ein Anteil  von 2,5 % der Gemeindegebiets昀氀äche, also 26,2 ha 
(Brutto-Bau昀氀äche) mit Solarparks belegt werden. Die Brutto-Bau昀氀äche ist durch die im jeweils aufzustel-
lenden Bebauungsplan als "Sondergebiet Frei昀氀ächen-Photovoltaikanlagen" festgesetzte Fläche de昀椀niert.

8.2 Ergebnis des Rahmenkonzeptes und Grundsätze für die Errichtung von Solarparks

Zusammengefasst gelten in der Gemeinde Oelixdorf folgende Grundsätze für die Entwicklung von Frei-
昀氀ächenphotovoltaik:

✔ Die Gemeinde Oelixdorf hält die dargestellten Eignungsbereiche A - I für die Nutzung von Frei昀氀ä-
chenphotovoltaik vor. Die dargestellten Bereiche (62 ha) machen einen Flächenanteil von ca. 6 % 
des Gemeindegebietes aus.

✔ Andere Flächen sollen eine FPV -Nutzung nur erhalten nach positivem Ausgang einer eingehen-
den Prüfung und nur, wenn die Eignungsbereiche nicht zur Verfügung stehen. Außerdem soll ein 
Flächenanteil von 2,5 % am Gemeindegebiet nicht überschritten werden.

✔ Das Rahmenkonzept ersetzt nicht die erforderlichen bauleitplanerischen Verfahren und umwelt- 
und landschaftsplanerischen Untersuchungen. 

✔ Die Gemeinde Oelixdorf wird zukünftig eingehende Projektanfragen auf der Grundlage dieses 
Rahmenkonzeptes und des 7-Punkte-Plans als Leitfaden für die Gestaltung von PV-Frei昀氀ächenan-
lagen beurteilen. 

Die Gemeinde Oelixdorf hat einen "7-Punkte-Plan" als Leitfaden für die Gestaltung von PV-Frei昀氀ächenan-

lagen in der Gemeinde Oelixdorf aufgestellt. Die einzelnen Aspekte sind bei konkreten Projekt- und Bau-

leitplanungen zu beachten bzw. nachzuweisen.

19



Gemeinde Oelixdorf Erläuterungsbericht

Rahmenkonzept Solar昀氀ächen Februar 2024

"7-Punkte-Plan" als Leitfaden für die Gestaltung von PV-Frei昀氀ächenanlagen in der Gemeinde Oelixdorf

Punkt Kriterium Anforderung / Regelung

1 Flächengröße / 
bauliche Dichte

• Größe einzelner Solarfelder max. 10 ha und Seitenlänge 
max. 500 m; bei Überschreiten dieser Maße Gliederung 
durch 3-reihige Anp昀氀anzung mit einer Breite von insgesamt 
5 m

• Bei groß昀氀ächigen Solarparks ist mindestens alle 500 m ein 
mindestens 60 m breiter Wildkorridor vorzusehen, der nicht 
als Weg genutzt werden darf.

• Festsetzung einer Gesamtversiegelung (überstellte / versie-
gelte Fläche der elektrischen Betriebsstätte) im Bebauungs-
plan bis maximal GRZ 0,7

2 Modultische und technische 
Angaben

• Oberkante der Modultische maximal 3,50 m; Unterkante 
Modultisch mindestens 0,80 m über festgesetzter Gelände-
höhe bzw. gewachsenem Boden 

• Einreichung eines Konzeptes zur Netzanbindung mit vor-
aussichtlichem Einspeisepunkt und geplantem Trassenver-
lauf

• Nachweis der Blendfreiheit der Module gegenüber Ver-
kehr, Wohngrundstücken und weiteren schutzbedürftigen 
Nutzungen (gg昀氀s. Blendgutachten)

• Für eine ausreichende Besonnung der Vegetation ist ein 
Abstand von mindestens 4,0 m zwischen den Solarmodulen 
(bei Draufsicht) einzuhalten.

• Bauliche Nebenanlagen wie Trafohäuschen u.ä. sollen zur 
Anbringung von Nist- und Fledermauskästen genutzt wer-
den.

• Die Reinigung der Module darf nur mit umweltverträgli-
chen Reinigungsmitteln erfolgen

3 Nebenanlagen und Wege • Trafo-, Speicher- und sonstige technische Anlagen dürfen 
eine Grund昀氀ächenzahl von maximal 0,05 erreichen und 
müssen eine Höhe von maximal 4,00 m einhalten

• Vorrangig bestehende Wege nutzen; erforderliche neue 
Fahrwege in wasserdurchlässiger Bauweise herstellen

• Werbeanlagen sind nur als Informationstafeln über regene-
rative Energie mit einer maximalen Größe von 10 m² und ei-
ner maximalen Höhe von 3,50 m errichtet werden

4 Umzäunung und Sichtschutz • Höhe der Umzäunung maximal 2,20 m

• Mindestabstand der Umzäunung über gewachsenem Gelän-
de mindestens 0,20 m; keine Sockelmauer

• Eingrünung der Solarfelder durch gebietseigene vorhande-

20



Gemeinde Oelixdorf Erläuterungsbericht

Rahmenkonzept Solar昀氀ächen Februar 2024

ne oder neu anzulegende Knicks bzw. Sichtschutzp昀氀anzun-
gen außerhalb des Zauns

• vorhandene Knickstrukturen einbinden; Knicklücken nach 
Möglichkeit schließen; Abstand von Knickwallfuß zum Zaun 
mind. 5 m

• Abstand der Einfriedung zu vorhandenen und neu anzule-
genden Gehölzstrukturen (u.a. Knicks) von mindestens 6 m

• für Neup昀氀anzungen Verwendung von gebietsheimischen 
Gehölzen (3-reihig, Insgesamt 5 m breiter Streifen)

• Anp昀氀anzungen spätestens in der P昀氀anzperiode, die auf die 
Fertigstellung / Inbetriebnahme der technischen Anlage 
folgt

5 Nutzung / P昀氀ege der Flächen 
unter den Solarmodulen;

• Verbot von Bodenveränderungen (groß昀氀ächige Versiege-
lung, Aufschüttung, Abgrabung)

• Schaffung kleinräumiger Habitatstrukturen: mindestens je 
Teil昀氀äche ein Lesestein- oder Totholzhaufen, Brachestreifen

• Die innerhalb und außerhalb der Baugrenzen be昀椀ndlichen 
Grün昀氀ächen sind durch extensives Flächenmanagement zu 
artenreichen, nährstoffarmen Grünland- bzw. Ruderalbe-
ständen zu entwickeln.

• Einsaat einer Regiosaatgut-Mischung („Solarpark-Mi-
schung“ z.B. Rieger-Hofmann)

• 1-2 schürige Mahd mit dem ersten Schnitt ab dem 1. Juli, 
bei jeder Mahd sollen mindestens 25% der Fläche als Refu-
gium für Tier- und P昀氀anzenarten stehen bleiben. Wo mög-
lich ist das Mahdgut abzutransportieren.

• Der Einsatz von Saug-, Schlegel-, Scheiben- oder Teller-
mähwerken ist auszuschließen. Verwendung von Balken-
mähgeräten

• Beweidung der Solar昀氀ächen ausschließlich im Zeitraum von 
Mai bis Oktober

6 Naturschutzrechtliche Maß-
nahmen und Überwachung

• Bevorzugte Anordnung der Ausgleichs昀氀ächen und Aus-
gleichsmaßnahmen innerhalb des Projektgebietes bzw. 
ortsnah innerhalb des Gemeindegebietes

• Wenn die Beschaffenheit der Fläche dies ermöglicht, soll je 
Teil昀氀äche ein Kleingewässer hergestellt werden

• Der Einsatz von Dünge- und P昀氀anzenschutzmitteln ist nicht 
zulässig

• Einrichtung von 2 Beutegreifgalgen (Julen) pro 5 ha

• Festlegung der Monitoring-Maßnahmen und Absicherung 
des Monitoringkonzeptes über einen städtebaulichen Ver-
trag (Überprüfung der Umsetzung der naturschutzrechtli-
chen und landschaftsbezogenen Inhalte des städtebauli-
chen Vertrages vor Ort)
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7 Beteiligung von Gemeinde 
und Bürgern

• Frühzeitige Einbeziehung der Gemeinde (Antrag auf Auf-
stellung einer Bauleitplanung)

• Intensive Bürgerinformation in Abstimmung mit der Ge-
meinde

• Angebot zur 昀椀nanziellen Beteiligungsmöglichkeit für Oelix-
dorfer Bürger (mind. 30 % der Investitionssumme)

• Die Gewerbesteuereinnahmen sollten in einem angemes-
senen Rahmen bei der Gemeinde Oelixdorf liegen. 

• Nach Einstellung der Anlage muss ein vollumfänglicher Rü-
ckbau inkl. aller Nebenanlagen erfolgen

• Der Betreiber gibt eine Absichtserklärung ab, dass er eine 
Beteiligung nach § 6 EEG anstrebt.

Derzeit ist die Errichtung von FPV-Anlagen kein privilegiertes Vorhaben; d.h., dass vor der Anlagenerrich-
tung bzw. des fälligen Baugenehmigungsverfahrens eine gemeindliche Bauleitplanung durchzuführen ist. 
Sämtliche in diesem Rahmenkonzept genannten Kriterien sind dabei aufzugreifen und auf der Bauleitpla-
nungsebene zu detaillieren. Das Rahmenkonzept wird im Sinne der geforderten Alternativenprüfung je-
weils Bestandteil bzw. Anlage der Bauleitplanung.

Ein Anspruch auf die Zulassung bzw. auf eine gemeindliche Bauleitplanung ist mit diesem Rahmenkon-
zept nicht verbunden. Die Gemeinde Oelixdorf behält sich außerdem eine bedarfsweise Fortschreibung 
des Konzeptes vor.

Oelixdorf, ............................ ....................................
Bürgermeister
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